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Kantonale Handlungsbereiche
Der subsidiäre Aufbau der politischen 

Systeme weist dem Bund, den Kantonen 

und Gemeinden unterschiedliche Auf-

gaben und Kompetenzen zu. Die Zie-

le, wie sie im Szenario «Fortschritt» der 

Vision Energie 2050 (Seite 4) formuliert 

sind, können nur als Verbundaufgabe 

angestrebt werden. Die Verzahnung der 

Massnahmen ist deshalb eine vordringli-

che Aufgabe; diesbezüglich kommt dem 

Kanton eine wichtige Funktion zu. Denn 

die Kantone sind für Bauvorschriften für 

Gebäude zuständig. Die vielfältigen Auf-

gaben und die Leistungen des Kantons 

in den letzten vier Jahren sind in Tabel-

le 1 dargestellt und ausschnittweise auf 

den folgenden Seiten beschrieben. Der 

Beitrag der Städte und Gemeinden ist 

ebenfalls wichtig: Sie sind Anlaufstelle für 

Hauseigentümer und engagieren sich in 

der Beratung und der Information von In-

vestoren und Hauseigentümern. Zudem 

ermöglicht ihnen die Bewirtschaftung 

eigener kommunaler Bauten, eine Vor-

bildfunktion einzunehmen. Ein grosser 

Einfl uss auf eine nachhaltige Entwick-

lung geht von der Wirtschaft aus. Durch 

die Einbindung von grossen Betrieben 

der Privatwirtschaft und der öffentlichen 

Hand in die Effi zienzstrategie des Gross-

verbraucher-Modells lassen sich sukzes-

sive Verbesserungen zur Absenkung des 

Energieverbrauchs erzielen. 

Übersicht

LEISTUNGEN DES KANTONS

Bauten und Fahrzeuge 
Der Kanton nimmt eine Vorreiterrolle ein 

bei der Umsetzung von baulichen und 

betrieblichen Massnahmen zur Verbesse-

rung der Energieeffi zienz an kantonalen 

Bauten und Anlagen. Die wichtigen Bei-

spiele sind:

 ❚ Für über 300 kantonale Bauten wur-

de ein Abonnement zur Optimierung des 

Energieverbrauchs im Betrieb gelöst. 

 ❚ Neubauten werden konsequent nach 

Minergie ausgeschrieben; alle neueren 

Objekte in Planung erfüllen diesen Stan-

dard. 

Die kantonale Fahrzeugfl otte inklusive 

des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) be-

steht überwiegend aus konventionellen 

Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Bei der 

Neubeschaffung von Fahrzeugen lassen 

sich viele Verwaltungseinheiten von Effi -

zienzkriterien leiten, sofern dies die Ge-

brauchstauglichkeit nicht einschränkt. 

Das hat in den letzten Jahren zu einer 

kontinuierlichen Abnahme des Verbrau-

ches um rund 2,5 Prozent pro Jahr ge-

führt.    

Hoher Anteil von Abwärme und 
erneuerbarer Energien
Die kantonalen Gebäude des Verwal-

tungsvermögens verbrauchen jährlich 

180 GWh Strom und 280 GWh Wärme. 

Ihre Energieversorgung steht verglichen 

mit dem durchschnittlichen Versorgungs-

mix im Kanton Zürich gut da. Der Anteil 

der erneuerbaren Energien in der Wär-

meversorgung liegt bei rund 40 Prozent. 

Zum Beispiel dank der Abwärmenut-

zung: Etwa drei Fünftel des Wärmebe-

darfes kantonaler Bauten werden durch 

Fernwärme gedeckt, davon etwas mehr 

als die Hälfte mit Abwärme aus Kehricht-

verbrennungsanlagen. Ein Fünftel der 

Wärme wird aus Erdgas erzeugt, zehn 

Prozent aus Heizöl und neun Prozent aus 

Holz (Abbildung 1).  

 

Vorbildfunktion

Generell Effi zienz Gebäude, 

Prozesse

Verkehr, Treib-

stoffe

Wärmeversorgung 

Energieversorgung

Stromversorgung

Stromwirtschaft,

Vorbildfunktion Eigene Bauten: Stan-

dard Minergie und 

jährliche Effi zienz-

steigerung 

Beschaffung ener-

gieeffi zienter Fahr-

zeuge in Verwaltung 

und ZVV

Eigene Bauten: 

Einsatz erneuerbarer 

Energien

Eigene Verbraucher: 

Ökostrombezug

Information, Bera-

tung, Weiterbildung

Unterstützung von 

Fachverbänden, 

Agenturen, Verei-

nen, Privaten

 ❚ Energie-Praxis 

(Seminar, Bulletin für 

Fachleute)

 ❚ Gemeindeveran-

staltungen «Jetzt 

– energetisch 

modernisieren» 

(Öffentlichkeit)

 ❚ Minergie-Label-

stelle

 ❚ Gebäudeenergie-

ausweis der Kantone 

(GEAK)

 ❚ Kampagne für den 

optimalen Einsatz 

der Verkehrsmittel 

«Mobilität in Unter-

nehmen MIU»

 ❚ Unterstützung 

Ecocar-Expo in den 

Gemeinden

Gemeinde-Veranstal-

tung zu Energiepla-

nung

Leistungsaufträge an 

Netzbetreiber

Finanzielle Anreize Steuerliche Anreize 

(Abzugsmöglich-

keiten für energe-

tische Massnahmen)

Förderprogramm 

Energie

Motorfahrzeug-

Steuern (Vorlage 

4688; Entscheid KR 

ausstehend)

Förderprogramm 

Energie

Leistungsaufträge an 

Netzbetreiber

Planung Raumplanung, UVP Gesamtverkehrskon-

zeption

Energieplanung  ❚ Eigentümerinteres-

sen des Kantons

 ❚ Netzgebietzutei-

lung Koordination

 ❚ Anhörung 

Leitungsvorhaben

Vorschriften Energetische 

Bauvorschriften, 

Grossverbraucher-

Zielvereinbarungen

Energetische Bauvor-

schriften

Energiebezugsfl äche der nach Miner-

gie erstellten kantonalen Bauten in m2

Neubau Modernisierung

2000 1 009 0

2001 17 940 0

2002 84 618 0

2003 1 400 0

2004 12 190 825

2005 7 436 3 048

2006 27 061 18 506

2007 1 825 0

2008 9 193 0

2009 7 895 10 941

2010* 33 437 7 870

Total 204 004 41 190

Tabelle 1: 

Leistungen des Kan-

tons nach Anwen-

dungsbereichen ge-

ordnet.

Sonne 0,02%

Wärmepumpe 0,27%

Holz
9%

Heizöl
10%

Gas
20%

BHKW
2%

Fernwärme
59%

Wärmeversorgung kantonale Bauten

Abbildung 1:  Wär-

meverbrauch kanto-

naler Bauten, nach 

Energieträger geord-

net, 2009. 
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Information, Beratung und 
Weiterbildung

LEISTUNGEN DES KANTONS

Förderprogramm
Die Förderung energetisch guter Bau-

ten und Anlagen ist eine Verbundaufga-

be. Der Kanton engagiert sich in den Be-

reichen, welche nicht bereits vom Bund 

abgedeckt werden (Abbildung 3). Dies 

betrifft die Förderung der einheimischen 

erneuerbaren Energien im Wärmebereich 

und die effi ziente Haustechnik im Wär-

mebereich. Die kantonale Förderung ist 

auf Projekte ausgerichtet, die nahe der 

Wirtschaftlichkeit stehen. Dies ermög-

licht einen effi zienten Einsatz der öffentli-

chen Mittel und minimiert das Risiko von 

Fehlzuteilungen. Kostengünstige Lösun-

gen werden gefördert, indem die Förder-

beiträge aufgrund der jährlich erzeugten 

bzw. eingesparten Energie und nicht auf-

grund der Baukosten ermittelt werden. 

Den fi nanziellen Rahmen setzt der Kan-

tonsrat jeweils mit einem mehrjährigen 

Rahmenkredit. Dank dem im Vergleich 

zu anderen Kantonen hohen Wirkungs-

faktor des kantonalen Förderprogramms 

verdoppelt der Bund über die Globalbei-

träge die kantonalen Fördermittel. Ergän-

zend zum nationalen Gebäudeprogramm 

kann sich das kantonale Förderprogramm 

auf die Förderung der effi zienten Haus-

technik, der Abwärmenutzung und der 

erneuerbaren Energien im Wärmebereich 

beschränken. Ab 2010 fl iessen über das 

Programm des Bundes jährlich rund 22 

Mio. Franken in den Kanton Zürich. Das 

kantonale Förderprogramm wird (inklu-

sive Bundesbeitrag) jährlich etwa 8 Mio. 

Franken umfassen. Der Rahmenkredit 

wird, auch wegen der knappen kanto-

nalen Finanzen, nicht vollständig ausge-

schöpft (Tabelle 2). 

Konjunkturstabilisierungs-
programm 2009
Im Rahmen des Konjunkturstabilisie-

rungsprogramms hat der Bund für das 

Jahr 2009 die Globalbeiträge an die Kan-

tone erhöht. Dies ermöglichte ein kanto-

nales Aktionsprogramm, welches in der 

Folge Fördermittel im Gesamtbetrag von 

22 Mio. Franken an über 1700 Projek-

te zugeteilt hat. Davon waren 6,6 Mio. 

Franken bis Ende 2009 ausbezahlt. 

Steuerabzüge
Aufwendungen zur Verbesserung der 

Energieeffi zienz und zur Nutzung er-

neuerbarer Energien bei bestehenden 

Bauten können zudem bei den Steuern 

abgesetzt werden. Solche Abzüge betra-

gen in der Regel ebenfalls 10 Prozent bis 

15 Prozent der privaten Investitionen.

Motorfahrzeugsteuer
Halter von Hybrid-Fahrzeugen zahlen 

derzeit nur die Hälfte der regulären Mo-

torfahrzeugsteuer, Elektrofahrzeuge sind 

davon vollständig befreit. Damit lässt sich 

ein Teil der höheren Anschaffungskosten 

kompensieren. 

Informationsveranstaltungen
Seit 2009 läuft die Aktion «jetzt – ener-

getisch modernisieren» (Abbildung 2). In 

zahlreichen Gemeinden des Kantons fi n-

den Informationsveranstaltungen 

für Hauseigentümer und Immobilien-

verwaltungen statt. Zentrale Themen 

sind die Erneuerung der Gebäudehül-

le, klimafreundliche Heizsysteme sowie 

Möglichkeiten zur Finanzierung und zur 

Förderung von Gebäudeerneuerungen. 

Grosse Akzeptanz geniesst auch ein dazu 

paralleles Angebot: Mit einer standardi-

sierten Beratung gelangen Hauseigentü-

mer an objektspezifi sche Informationen. 

In der Trägerschaft sind neben der Bau-

direktion des Kantons Zürich die Zürcher 

Kantonalbank, die Elektrizitätswerke des 

Kantons Zürich, der Hauseigentümerver-

band Zürich sowie der WWF vertreten. 

Sowohl qualitativ als auch quantitativ ist 

die Energieberatung in den letzten Jah-

ren verbessert worden. Eine wachsende 

Zahl von Gemeinden bieten Vorgehens-

beratungen an. Das Forum Energie Zürich 

(FEZ) publiziert regelmässig eine Berater-

liste. 

Weiterbildung von Fachleuten  
Für die Planung und Ausführung energe-

tisch optimaler Bauten müssen die Fach-

leute immer auf dem neusten Stand der 

Technik sein. Die periodische Vermittlung 

der Neuerungen im Normenwesen sowie 

besonders wichtiger Innovationen ist da-

bei eine wichtige Aufgabe kantonaler Be-

hörden. Ein beispielhaftes Informations-

mittel ist das EnergiePraxis-Bulletin, das 

gemeinsam mit Ostschweizer Kantonen 

herausgegeben wird. Das Bulletin wird 

ergänzt durch EnergiePraxis-Seminare, 

die zweimal jährlich durchgeführt wer-

den. Zusätzlich organisiert das kantonale 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 

(AWEL) bzw. das dafür beauftragte FEZ 

jedes Jahr rund 50 Fachveranstaltungen.

Der Mangel an gut ausgebildeten Fach-

kräften ist offenkundig. Die Branchen 

Gebäudehülle sowie Haustechnik sind 

davon besonders betroffen. Freiwilli-

ge Baustandards wie Minergie und ver-

schärfte Vorschriften führen – in Ver-

bindung mit der rasanten technischen 

Entwicklung – zu einem grösseren Bedarf 

im Wissenstransfer. Der Kanton Zürich 

beteiligt sich deshalb, gemeinsam mit 

anderen Kantonen und dem Bund, an 

Aus- und Weiterbildungsprogrammen. 

Die Weiterbildung von Fachleuten gehört 

ebenso zur indirekten Förderung wie die 

Information von Hausbesitzern und Inves-

toren, die vom Bund fi nanziell unterstützt 

werden. 

Finanzielle Anreize

Förderprogramm Energie des Kantons Zürich (Ausbezahlte 

Beiträge in 1000 Fr.) 

2006 2007 2008 2009

Holzenergie 1050 1500 1441 1653

Abwärme, Umweltwärme 383 850 1902 2731

Thermische Solarenergie 0 0 12 559

Photovoltaik 0 0 0 567

Ersatz Elektroheizung 0 0 0 51

Minergie-Sanierung 380 270 347 297

Wärmetechnische Sanie-

rung

0 0 0 774

Direkte Förderung 1813 2620 3702 6632

Abbildung 3:  Her-

kunft und Flüsse der 

öffentlichen Finanz-

mittel zur Förderung 

von Energiespar-

massnahmen und 

von erneuerbarer 

Energie.

Tabelle 2:  Die di-

rekte Förderung im 

Förderprogramm 

Energie im Kanton

Zürich, 2006 bis 

2009.

Abbildung 2:  Der 

Kanton Zürich en-

gagiert sich bei der 

Aktion «jetzt – ener-

getisch modernisie-

ren». Blau markiert 

alle Gemeinden, 

die den Anlass mit-

organisiert haben, 

Stand: August 2010. 
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Kantonaler Richtplan
Die kantonale Richtplanung legt die ge-

nerellen Leitlinien für die künftige Raum-

entwicklung fest, was sich auch auf die 

Energienutzung und -versorgung aus-

wirkt. Unter anderem wird die Siedlungs-

entwicklung mit der Verkehrsinfrastruk-

tur abgestimmt und zudem werden die 

Grundsätze für die Energieversorgung 

festgelegt. Die räumlich zu koordinieren-

den energetischen Themen sind im kan-

tonalen Richtplan, Kapitel 5.4. Energie, 

behandelt. Dazu gehören insbesondere 

Abwärmequellen sowie Hochspannungs- 

und Erdgastransportleitungen. Die 2009 

aktualisierten Festlegungen basieren auf 

dem Sachplan Übertragungsleitungen 

(SÜL) sowie auf dem kantonalen Energie-

plan. 

Für die Gebietsausscheidung im Rahmen 

von kommunalen Energieplanungen gel-

ten folgende Prioritäten: hochwertige 

Abwärme, niederwertige Abwärme, lei-

tungsgebundene Energieträger und re-

gional gebundene Energieträger. Diese 

Prioritätenliste ergibt nicht in jedem ein-

zelnen Fall die bestmögliche Übereinstim-

mung mit übergeordneten energie- und 

klimapolitischen Anliegen. Sie ist vielmehr 

als Anleitung zu verstehen, in welcher 

Abfolge nutzbare Potenziale und geeig-

nete Infrastrukturen bei der Planung zu 

berücksichtigen sind, um standort- und 

quartiergerechte Wärmeversorgungen zu 

ermöglichen. 

   

Energieplanung 
Die Umsetzung erfolgt hauptsächlich auf 

kommunaler Stufe, indem im Rahmen 

von Energieplanungen Versorgungsge-

biete für ortsgebundene Abwärmequel-

len und leitungsgebundene Energieträger 

auszuscheiden sind.

In 43 Gemeinden des Kantons Zürich 

ist eine vom Regierungsrat genehmig-

te kommunale Energieplanung in Kraft 

(Abbildung 4). Damit leben 860 000 

Einwohner oder 66 Prozent der Kan-

tonsbevölkerung in einer Gemeinde mit 

Energieplanung. Über zwei Drittel die-

ser Gemeinden (29) sind mit dem Label 

«Energiestadt» ausgezeichnet (740 000 

Einwohner).   

Stromversorgung: Netzgebiete
Art. 5 StromVG verpfl ichtet die Kantone, 

ihr Territorium in Netzgebiete aufzuteilen 

und diese Netzbetreibern zuzuweisen. 

Das Anschlussgesetz des Kantons Zürich 

(Vorlage 4617) berücksichtigt die Eigen-

tumsverhältnisse an bestehenden Netzen 

und vertragliche Regelungen. Deshalb 

fällt das Gebiet einer Gemeinde in der 

Regel dem in dieser Gemeinde tätigen 

Netzbetreiber zu. Das ausschliessliche 

Recht der Netzbetreiber, in ihrem Gebiet 

Netzanschlüsse zu erstellen, verbindet 

sich mit der Pfl icht, sämtliche Endver-

braucher in diesem Gebiet anzuschliessen 

und mit Elektrizität zu versorgen. 

LEISTUNGEN DES KANTONS

Energetische Bauvorschriften
Die kantonalen Bauvorschriften defi nie-

ren energetische Minimalanforderun-

gen. Sie sind vor allem bei Neubauten 

wirksam, kommen aber auch bei ener-

getischen Sanierungen zur Anwendung. 

Nicht beeinfl ussen können sie jedoch den 

Erneuerungsrhythmus von Bauten. Die 

neuen Mustervorschriften der Kantone 

im Energiebereich (MuKEn 2008) stellen 

eine zeitgemässe Weiterentwicklung dar 

und sollen deshalb ins kantonale Recht 

übernommen werden (die vier Schritte 

siehe Abbildung 5). Der Vollzug der ener-

getischen Vorschriften erfolgt im Rahmen 

des Baubewilligungsverfahrens in der 

Verantwortung der Gemeinden. Diese 

stützen sich in der Regel auf die Private 

Kontrolle. In Eigenverantwortung prüfen 

befugte private Fachleute, ob bei Pro-

jekt und Ausführung die energierechtli-

chen Bestimmungen eingehalten werden. 

Die Organisation der Privaten Kontrol-

le der Kantone Appenzell Ausserrhoden, 

Glarus, St. Gallen, Schwyz und Zürich 

wird durch Zürich wahrgenommen. Mit 

Stichprobenkontrollen wird regelmässig 

die Qualität des Vollzugs erhoben. Die 

2008/09 durchgeführte Überprüfung von 

100 Neubauten im Kanton Zürich zeig-

te, dass die energetischen Anforderun-

gen erfüllt und die Nachweise der ener-

getischen Massnahmen im Vergleich zu 

früheren Untersuchungen besser erledigt 

wurden. 

Zielvereinbarungen
Im Kanton Zürich gelten rund 600 Un-

ternehmen und Betriebe inklusive die 

öffentliche Verwaltung im Sinne des Ge-

setzes als Energiegrossverbraucher (Ta-

belle 3). Ihr Verbrauch beträgt mehr als 

5 GWh Wärme bzw. mehr als 0,5 GWh 

Elektrizität, jeweils pro Jahr. Zusammen 

verbrauchen die Grossverbraucher 33 

Prozent des Stromes und sieben Pro-

zent der Wärme im Kanton Zürich. Die 

Energiegrossverbraucher sind zu zumut-

baren Massnahmen für die Effi zienz-

steigerung verpfl ichtet. Dazu haben die 

meisten Unternehmen bis Ende 2009 

mit der Baudirektion des Kantons Zü-

rich eine Zielvereinbarung abgeschlos-

sen beziehungsweise die Aufl agen des 

Energiegesetzes mit einer eigenen Ener-

gieverbrauchsanalyse und zumutbaren 

Effi zienz massnahmen erfüllt.

Planung Vorschriften

Schritt 1
Änderung Allgemeine 

Bauverordnung

Inkraftsetzung 1. Juli 
2009

Schritt 2
Änderung Besondere 

Bauverordnung I

Inkraftsetzung 1. Juli 
2009

Schritt 3
Änderung Energie-

gesetz (EnG)

Inkraftsetzung 2011 
(voraussichtlich)

Schritt 4
Änderung Besondere 

Bauverordnung I 
aufgrund EnG

Inkraftsetzung 2011 
(voraussichtlich)

Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2008 (MuKEn)

Abbildung 5:  In-

tegration der Mu-

stervorschriften der 

Kantone ins kanto-

nale Baurecht.

Dietikon

Boppel-

Ober-

Obfelden

bach

gen

berg
Regens-

Bachs

Mettmen-

a. A.

Diels-

Knonau

Wettswil

Ob.-

Kappel a. A.

Höri

Rümlang

a. A.
Oberrieden

Horgen

Küsnacht (ZH)

Dübendorf

kon

Buch a. I.

Volken

Schönenberg

Wädenswil

Meilen

bach

Dorf

(ZH)

Humlikon

wil

Egg

Ossingen

Stäfa

Thalheim

Fehraltorf

Hombrechtikon

Grüningen

See-

Pfäffikon

Unter-

weningen

nikon

wil

sen

wanden

Masch-

Aesch (ZH)

(ZH)

Steinmaur

Unt.-

Neerach

Rifferswil

Zürich

Oberglatt

Bülach

Bachen-

Rafz

Opfikon

Berg a. I.

Flaach

Marthalen

Feuerthalen

Schwerzen-

a. S.
Männe-

lingen

Gossau

gräben

Weisslingen

bach

Ober-

(ZH)

a. d. Th.

Hofstetten

Hüttikon

Otten-

Wasterkingen

dorf

a. A.

Zollikon

Dachsen

Nürensdorf

Neftenbach

Maur

Lindau

Heng-

Klein-

Richters-

Adlikon

Illnau-Effretikon

Oetwil

Uster

Hagenbuch

we-

gen
Weinin-

Buchs (ZH)

Weiach

Affoltern

Hoch-

Winkel
Lufingen

Dietli-

Oberembrach

Uetikon

altorf

a. S.

dangen

Wiesen-

Stammheim

Zell (ZH)

Rüti (ZH)

Bäretswil

Schlei-

Regensdorf

Stadel

Niederhasli

a. A.

Aeugst

Stalli-

Niederglatt

wangen

bülach

Hirzel

Dättli-
kon

Laufen-Uhwiesen

Pfungen

(ZH)

see

Winterthur

Truttikon

Kyburg

Dinhard

Walta-

Elsau

Ellikon

Hinwil

Turbenthal

Otelfingen

rolds-

Birmensdorf (ZH)

stetten

kon Adliswil

Eglisau

Rüschlikon

Thalwil

Rorbas

Erlenbach (ZH)

Embrach

Bassersdorf

Flurlingen

Zumikon

Brüttisellen

Benken

andelfingen

Hettlingen

Seuzach

Dägerlen

Altikon

Russikon

Wetzikon

Bertschikon

Bauma

(ZH)

Sternenberg

Fischenthal

Oetwil a.d.L.

Däni-

nin-

Schlieren

Engstringen

Glattfelden

Kilchberg (ZH)

Teufen

Rheinau

Fällanden

Wangen-

Hütten

Greifen-

Brütten

Volketswil

Trüllikon

dorf

Mönch-

a. d. Th.

Ricken-

Bubikon

Wild-

Schlatt (ZH)

Hittnau

berg

Dürnten

Elgg

Wald (ZH)

Nieder-

kon

Ge-

dorf

Schöfflis-

Urdorf

Dällikon

Hedingen

Bonstetten

Uitikon

a. A.

Hünt-

felden

Wil (ZH)

Langnau

Hausen

Freienstein-

Wallisellen

Kloten

Herrliberg

Andelfingen

gart

(ZH)

(ZH)

Wila

Stand: 30. September 2010/sg

In Kraft gesetzt

Gesuch eingereicht

Abbildung 4:  Kom-

munale Energiepla-

nungen im Kanton 

Zürich, Stand Sep-

tember 2010.

Dunkel orange: 

Energieplanung in 

Kraft gesetzt

Hell orange: Subven-

tionsgesuche einge-

reicht.

Tabelle 3:  Umset-

zung der Aufl agen 

für Energiegrossver-

braucher im Kanton 

Zürich, Stand Ende 

2009.

Zielvereinbarungen Energiegrossverbraucher: Stand des Vollzuges (Ende 2009)

Verbrauch Wärme Verbrauch Strom inkl. 

Wärme

Kanton Zürich 16 000 GWh 9000 GWh

Grossverbraucher 1300 GWh 100 % 2560 GWh 100 %

Betriebe mit Vereinbarung 800 GWh 60 % 1600 GWh 65 %

Betriebe mit Energieverbrauchsanalyse 400 GWh 30 % 800 GWh 30 %

Vereinbarung oder Analyse pendent 100 GWh 10 % 160 GWh 5 %


